




Baden-Württemberg 

aufgrund formal gestellter und ordnungsgemäß dokumentierter Anträge, die in der Zeit bis zum 

30. April 2022 bei der Bürgschaftsbank eingehen. Für ab 1. Mai 2022 übernommene Ausfall

bürgschaften aufgrund von Anträgen, die bei der Bürgschaftsbank ab 1. Mai 2022 eingehen, 

gelten wieder die Regelungen in der ursprünglichen Fassung der Rückbürgschaftserklärung 

G 5501-330 vom 13. Dezember 2017 mit den im Sechstens Nachtrag G 5501-344 vom 

5. Mai 2021 genannten Höchstbeträgen. Die Rückbürgschaft des Bundes aus diesem Siebten

Nachtrag erlischt mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde, spätestens jedoch am 30. Juni 2046. 

G 5501-345 

Erfurt, den 22. Dezember 2021 

Bundesamt für zentrale Dienste 

und offene Vermögensfragen 
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